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Das rechtsanwaltliche Berufsrecht
Mit den Änderungen in Folge der sogenannten großen BRAO-Reform wird die Teilnahme an einer Lehrveran-
staltung, in der Berufsanfängern wesentliche Berufspflichten vermittelt werden, für diese verpflichtend. Damit 
wird einer aus Kreisen der Rechtsanwaltschaft seit Jahren erhobenen Forderung entsprochen. Wie man die neue 
Fortbildungspflicht auch bewerten mag; als Bürde oder Freude. Die neue Regelung dient nicht allein dem Schutz 
der Mandanten. Letztendlich geht es auch für den Berufsanfänger darum, das Erreichte zu wahren.

Aktuelle Veranstaltungen zum rechtsanwaltlichen Berufsrecht

FACHINSTITUT FÜR KANZLEIMANAGEMENT

Online-Vortrag LIVE:  
Das rechtsanwaltliche Berufsrecht –  
Allgemeine Berufspflichten und Grundpflichten
04.10.2022 · 13.30 - 19.00 Uhr · Nr. 264144
Michael Rudnicki, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, 
Fachanwalt für Verkehrsrecht
5 Zeitstunden  
Kostenbeitrag: 275,– € (USt.-befreit)  
Ermäßigt: 235,– €* (USt.-befreit) 

Live-Stream:  
Das rechtsanwaltliche Berufsrecht II – 
Anwaltliches Gesellschaftsrecht – Pflichtverletzungen: 
berufsrechtliche und haftungsrechtliche Folgen
26.10.2022 · 13.30 - 19.00 Uhr · Nr. 264129 
(auch Präsenzteilnahme in Bochum möglich · Nr. 264127)
Stefan Peitscher, Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer 
der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk 
Hamm
5 Zeitstunden  
Kostenbeitrag: 275,– € (USt.-befreit) 
Ermäßigt: 235,– €* (USt.-befreit)  

Live-Stream:  
Das rechtsanwaltliche Berufsrecht – Besondere  
Berufspflichten, Berufsaufsicht und Sanktionen 
sowie Grundzüge des anwaltlichen Haftungsrechts
10.11.2022 · 13.30 - 19.00 Uhr · Nr. 264118 
(auch Präsenzteilnahme in Bochum möglich · Nr. 264117)
Michael Rudnicki, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, 
Fachanwalt für Verkehrsrecht
5 Zeitstunden  
Kostenbeitrag: 275,– € (USt.-befreit)  
Ermäßigt: 235,– €* (USt.-befreit) 

Pflicht- 
fortbildung 

nach  
§ 43f BRAO

* Ermäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der kooperierenden Rechtsanwaltskammern.


